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LANDRATSAMT 
Deggendorf 

-Gesundheitswesen- 
 
 

BtM-Beglaubigungen 
 
 
Grundsätzliches: 
 

 Bearbeitung nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich! 
 

 Ein Ausweisdokument des Patienten ist erforderlich 
 

 Die Schengen-Bescheinigung ist eine Art „internationales Rezept“, auf dem mehrsprachig und für den 
Reisezeitraum die Verordnung des BtM bestätigt wird 
 

 Das deutsche BtM-Rezept ist die Grundlage der Verordnung und muss zum Zwecke der Plausibilitätsprüfung 
durch die Behörde im Original/in Kopie vorgelegt werden. 
 

 Der bescheinigte Reisezeitraum muss sich innerhalb des Verordnungszeitraumes des Rezeptes bewegen. 
Bei der Schengen-Bescheinigung darf aber nur die vom Patienten angegebene Reisedauer vermerkt 
werden. Nicht zwingend der komplette Zeitraum des BTM-Rezeptes. 
 

 Sollte eine „Notfallreserve“ erforderlich sein, ist diese über eine Verlängerung der Reisedauer anzugeben. 
Beispiel: 7 Tage Urlaub, Notfallvorrat 2 Tage = Reisedauer 9 Tage im Feld (11) 
 

 Tage und Gültigkeitsdauer (12) müssen übereinstimmen! 
Beispiel: 8 Tage - 01.01.2025-07.01.2025 - 8 Tage (der Einreisetag ist mitzurechnen!) 

 

 Reichdauer = Entspricht der Reisedauer in Tagen (Feld 11 und Feld 19 sind somit gleich) 
 

 Das Formular ist in den Feldern A-C von der Arztpraxis oder dem Arzt selbst auszufüllen 
 

 Von Seiten der Behörde erfolgt lediglich in Feld D eine Beglaubigung der Felder A-C 
 

 Eintragungen bei A-C durch den Patienten selbst können nicht akzeptiert werden! 
 

 Bei Stempeln von Gemeinschaftspraxen: Der verordnende Arzt muss erkennbar sein (Name 
unterstreichen/Name in Druckschrift/Zusatzstempel o.ä.) 
 

 Für jedes einzelne Betäubungsmittel und jede einzelne Dosierung ist ein separates Blatt zu verwenden. 
 

 Beglaubigungen sollten mit einem Vorlauf von zwei Wochen erfolgen. Überprüfungen sind natürlich vorab 
auch per Mail möglich, um fehlerhafte Formulare möglichst auszuschließen. 

 
 

Fehlerhafte oder unvollständige Formulare können leider nicht beglaubigt werden!!! 
 
 
Zusätzliche Infos und die Formulare selbst sind auch auf der Website des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) zu finden 
 
 
https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/Reisen-mit-Betaeubungsmitteln/_node.html 
 

https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/Reisen-mit-Betaeubungsmitteln/_node.html
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Schengenraum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Schengen-Formular darf maximal für 30 Tage ausgestellt werden (gesetzliche Vorgabe) 
 
 
 

Muss vom Arzt 

bzw. der 

Arztpraxis 

ausgefüllt sein 

 

 

 

 

!!! Nur dieser Teil wird von der Behörde ausgefüllt !!! 

Tage und Gültigkeitsdauer müssen übereinstimmen! 

Praxisstempel und Name 
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Nicht-Schengen 
 
Es ist kein offizielles Formblatt vorgeschrieben. Allerdings ist die Verwendung des mehrsprachigen Musters des 
BfArM empfehlenswert. 
Ob das Formblatt akzeptiert wird, liegt alleine bei den zuständigen Behörden des Ziellandes. Eine vorherige Rück-
sprache mit der jeweiligen Botschaft kann ratsam sein, da teilweise spezielle Formulare oder Bescheinigungen 
erforderlich sind. 
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Alle zu bereisende Länder im Nicht-Schengen-Raum angeben! 

entspricht der Reisedauer! 
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Das Nicht-Schengen-Formular kann eine Gültigkeit bis zu drei Monaten aufweisen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da keine international harmonisierten Bestimmungen für die Mitnahme von Betäubungsmitteln auf 

Reisen außerhalb des „Schengen-Raums“ bestehen, müssen die nationalen Bestimmungen des 

jeweiligen Ziel- oder Transitlandes berücksichtigt werden. Den Patienten ist dringend anzuraten, die 

Rechtslage in dem zu bereisenden Land vor Antritt der Reise abzuklären. Einige Länder verlangen 

zusätzlich Importgenehmigungen, schränken die Menge der mitzuführenden Betäubungsmittel ein 

oder verbieten die Mitnahme von bestimmten Betäubungsmitteln sogar generell. Hierzu kann die 

jeweilige diplomatische Vertretung des Ziellandes in Deutschland Auskunft erteilen. 
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z. B. tablets, liquid, ampoules 

Anzahl aller Einheiten (z. B. Tabletten), die für den Reisezeitraum benötigt werden 

Frequenz der Einnahme, z. B. 1-0-0 (MUSS dem Rezept entsprechen) 

entspricht der Reisedauer! 

entspricht der Reisedauer in Tagen * Tagesdosis * Wirkstoffstärke 

hier: Wirkstoffstärke pro Einheit (z. B. Tablette) 



Version 26.08.2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.incb.org/incb/en/travellers/country-regulations.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abgesehen davon hat das Internationale Suchtstoffkontrollamt auf seiner Internetseite einen Bereich 

für Informationen geschaffen, in dem die Einreiseformalitäten der einzelnen Staaten 

zusammengestellt werden (diese Seite befindet sich derzeit noch im Aufbau und ist nicht 

vollständig). 

https://www.incb.org/incb/en/travellers/country-regulations.html

